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H&R GmbH & Co. KGaA
Salzbergen

– International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4T77 –
– Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2E4T7 –

Einladung zur  
ordentlichen Hauptversammlung 2023

Wir laden die Aktionäre1) unserer Gesellschaft hiermit zu der am

Dienstag, dem 23. Mai 2023,  
um 10:00 Uhr (MESZ)2),

im

Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 ABC
An der Alster 52 – 56, 20099 Hamburg

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung 2023

der Gesellschaft ein.

 

1)  Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle 
 personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.

2)  Sämtliche Zeitangaben in der Einberufung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) 
angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.
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I. Tagesordnung und Beschluss
vorschläge der Verwaltung

1.  Vorlage des vom Aufsichtsrat ge-
billigten Jahresabschlusses und 
Konzernabschlusses der H&R 
GmbH & Co. KGaA zum 31. De-
zember 2022, des zusammengefass-
ten Lage- und Konzernlageberichts 
der H&R GmbH & Co. KGaA für das 
Geschäftsjahr 2022, des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2022 sowie des erläuternden 
Berichts der Geschäftsführung zu 
den Angaben nach §§ 289a, § 315a 
des Handelsgesetzbuches (HGB), 
Beschlussfassung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses der 
H&R GmbH & Co. KGaA für das 
Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss am 30. März 
2023 gemäß §§ 171, 278 Abs. 3 Aktiengesetz 
(AktG) gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 AktG be-
schließt die Hauptversammlung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses. Die übrigen ge-
nannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
zugänglich zu machen. Hierzu bedarf es keines 
Beschlusses der Hauptversammlung.

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung an liegen in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft, Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salz-
bergen, sowie Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, 
die vorgenannten Unterlagen zur Einsicht der Akti-
onäre während der üblichen Geschäftszeiten aus. 
Sie sind ab diesem Zeitpunkt außerdem im Internet 
unter https://hur.com/de/ im Bereich Investoren – 
Hauptversammlung zugänglich. Auf Wunsch wird 
jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich 
und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten 
Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in 
der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegen.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 
der H&R GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 
2022 in der der Hauptversammlung vorgelegten 
Fassung festzustellen.

2.  Beschlussfassung über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns

Die persönlich haftende Gesellschafterin und 
der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahres-
abschluss der Gesellschaft zum 31.  Dezember 
2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
€ 76.137.365,83 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,10 
pro Aktie: € 3.722.174,60
Vortrag auf neue Rechnung: € 72.415.191,23 

3.  Beschlussfassung über die Ent las-
tung der persönlich haftenden 
 Gesellschafterin für das Geschäfts-
jahr 2022

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haften-
den Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022 
Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlas-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2022

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats 
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 
am 23. Mai 2023 endet turnusgemäß die Amts-
zeit des Aufsichtsratsmitglieds Herr Dr. Hartmut 
Schütter.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach 
§§ 96 Abs. 1 Var. 4, 101 Abs. 1 Satz 1, 278 Abs. 3 
AktG i.V.m. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 4 Abs. 1 DrittelbG 
sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitglie-
dern der Anteilseigner und drei Mitgliedern der 
Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Nomi-
nierungsausschusses vor, mit Wirkung ab Beendi-
gung der Hauptversammlung am 23. Mai 2023

  Herr Dr. Hartmut Schütter, wohnhaft in 
Schwedt/ Oder, Dipl.-Ing. für Verfahrenstech-
nik in selbstständiger beratender Tätigkeit 
(Con sulting Engi neer),

https://hur.com/de/
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bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum 
Mitglied des Aufsichtsrats wiederzuwählen. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird 
nicht mitgerechnet.

* * * *
Ergänzende Angaben zu dem zur Wahl 
 vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:

Lebenslauf Dr. Hartmut Schütter: 

Persönliche Daten:
– Geboren 20. November 1944
– Wohnort: Schwedt/Oder

Ausgeübter Beruf
–  Dipl.-Ing. für Verfahrenstechnik in selbst-

ständiger beratender Tätigkeit (Consulting 
Engineer)

Ausbildung/Studium:
–  Ingenieursstudium für Verfahrenstechnik 

( Dipl.-Ing.) 
–  Promotion in Chemie (Dr. rer. nat.)

Beruflicher Werdegang:
–  1971 – 2006 VEB Petrolchemisches  Kombinat, 

Schwedt sowie der nachfolgenden PCK 
 Raffinerie GmbH, Schwedt 

–  2006 – heute: Dipl.-Ing. für Verfahrens technik 
in selbstständiger beratender Tätigkeit 
( Consulting Engineer)

Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und 
 fachliche Erfahrungen:
–  50-jährige Berufstätigkeit im petrochemischen 

Bereich
–  umfangreiche Erfahrung im Raffineriebetrieb 

sowie Expertise über Vakuum-Gasöl
–  Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und 

Publikationen im Raffinerie-/Chemiebereich
–  Expertise und Beratung zu Raffinerie-

technik, Anlagenbau, Ingenieurwesen und zu 
 strategischen Fragestellungen

–  Vorsitzender des Ausschusses des 
 Aufsichtsrats der H&R GmbH & Co. KGaA für 
Raffinerietechnik und Strategie

Angaben nach §§ 125 Abs. 1 Satz 5, 278 
Abs. 3 AktG:
Herr Dr. Schütter ist kein Mitglied in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgre-
mien von Wirtschaftsunternehmen.

Angaben gemäß Empfehlung C.13 
des Deutschen Corporate Governance 
 Kodex (DCGK):
Es bestehen keine persönlichen und geschäftlichen 
Beziehungen von Herrn Dr. Schütter zum Unter-
nehmen, den Organen der Gesellschaft und wesent-
lich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären. 

6.  Beschlussfassung über die Bestel-
lung des Abschlussprüfers und des 
Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2023

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-
schusses schlägt der Aufsichtsrat vor, wie folgt zu 
beschließen: 

Die Grant Thornton AG, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer 
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2023 bestellt. 

Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschus-
ses an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag 
des Aufsichtsrats sind frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch Dritte. Es bestanden keine 
Regelungen im Sinne von Artikel 16 Abs. 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rats vom 16. April 2014 
(EU-Abschlussprüferverordnung), die die Aus-
wahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl 
eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer 
bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durch-
führung der Abschlussprüfung beschränkt hätten. 

7.  Beschlussfassung über die Billigung 
des Vergütungsberichts 2022

Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Haupt-
versammlung einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft über die Billigung des nach § 162 AktG er -
stellten und geprüften Vergütungsberichts für das 
vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschließen. 
Dies gilt entsprechend auch für eine börsenno-
tierte Kommanditgesellschaft auf Aktien. 



5 H&R GMBH & CO. KGAA HAUPTVERSAMMLUNG 2023

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 
Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin 
geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben 
nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. 
Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsbe-
richts ist dem Vergütungsbericht beigefügt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsbericht 2022 
zu billigen. 

Der Vergütungsbericht und der Prüfungsvermerk 
des Abschlussprüfers sind nachstehend unter Zif-
fer II. „Ergänzende Angaben zum Tagesordnungs-
punkt 7“ abgedruckt.

8.  Beschlussfassung über die Änderung 
der Satzung 

Durch das Gesetz zur Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaf-
ten und Änderung genossenschafts- sowie insol-
venz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschrif-
ten (BGBl. I  2022, S. 1166) wurde mit Wirkung 
zum 27. Juli 2022 die Vorschrift des § 118a neu 
in das Aktiengesetz eingefügt. Danach kann die 
Satzung vorsehen oder die persönlich haftende 
Gesellschafterin dazu ermächtigen vorzusehen, 
dass die Hauptversammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 
(virtuelle Hauptversammlung). Somit kann nun 
die Hauptversammlung auch nach Auslaufen der 
während der COVID-19-Pandemie eingeführten 
gesetzlichen Sonderregelungen in virtueller Form 
abgehalten werden. Die Möglichkeit der virtuellen 
Hauptversammlung nach § 118a AktG gewähr-
leistet umfangreichere Aktionärsrechte als unter 
den gesetzlichen Sonderregelungen während der 
COVID-19-Pandemie. Den Aktionären wird bei-
spielsweise ein Auskunftsrecht nach § 131 AktG 
im Wege elektronischer Kommunikation und den 
elektronisch zu der Hauptversammlung zuge-
schalteten Aktionären ein Rederecht im Wege der 
Videokommunikation eingeräumt.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat beabsichtigten auch weiterhin, die 
Hauptversammlung der Gesellschaft – wie auch 
in diesem Jahr – in Präsenz stattfinden zu las-
sen. Der persönlich haftenden Gesellschafterin 
und dem Aufsichtsrat ist es sehr wichtig, einen 

direkten Austausch mit den Aktionären vor Ort 
zu haben. Gleichwohl bietet die vorgeschlagene 
Satzungsänderung der Gesellschaft die Flexibili-
tät, die Hauptversammlung z. B. in einer erneuten 
Pandemiesituation oder aus ökologischen Grün-
den virtuell abhalten zu können.

Die persönliche Gesellschafterin soll daher bis 
zum 31. August 2025 ermächtigt werden vorzuse-
hen, die Hauptversammlung virtuell stattfinden zu 
lassen. Die Ermächtigung kann nach § 118a Abs. 5 
Nr. 2 AktG für einen Zeitraum von längstens fünf 
Jahren nach Eintragung der Satzungsermächti-
gung erteilt werden. Unter Berücksichtigung der 
Erwartungen verschiedener Aktionärsvereinigun-
gen und Stimmrechtsberater soll die Ermächti-
gung lediglich für rund zwei Jahre (d. h. für die 
nächsten beiden ordentlichen Hauptversammlun-
gen) erteilt werden.

Zugleich soll die Satzung den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats – mit Ausnahme des Versammlungs-
leiters, der stets am Ort der Hauptversammlung 
teilzunehmen hat – ermöglichen, an der virtuellen 
Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und 
Tonübertragung teilzunehmen. Auch durch diese 
Regelung wird gewährleistet, dass im Falle eines 
erneuten Pandemiegeschehens oder aus ökologi-
schen Gründen (Vermeidung der Anreise der Auf-
sichtsratsmitglieder) flexibel agiert werden kann.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der 
Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

8.1 Es wird folgender neuer § 15  Abs. 3 in 
die Satzung eingefügt:
„3.  Die persönlich haftende Gesellschafterin ist 

er  mächtigt vorzusehen, dass eine bis zum 
31. August 2025 stattfindende Hauptversamm-
lung ohne physische Präsenz der Aktionä-
 re oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Haupt versamm lung abgehalten wird (virtu-
elle Hauptversammlung). Die Regelungen in 
dieser Satzung betreffend die Einberufung 
und Durch führung der Hauptversammlung 
der Ge  sell schaft gelten für den Fall der Ab hal-
tung einer virtuellen Hauptversammlung ent-
sprechend.“
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8.2 Es wird folgender neuer § 16 Abs. 6 in 
die Satzung eingefügt: 
„6.  Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen mit 

Ausnahme des Versammlungsleiters an einer 
virtuellen Hauptversammlung auch im Wege 
der Bild- und Tonübertragung teilnehmen.“

Hinweis: Die vorgesehenen Abstimmungen zu 
den Tagesordnungspunkten 1 bis 6 sowie 8 haben 
verbindlichen Charakter, diejenige zu Tages-
ordnungspunkt 7 hat empfehlenden Charakter. 
Die Aktionäre und Aktionärsvertreter können 
bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit „Ja“ 
(Befürwortung) oder „Nein“ (Ablehnung) abstim-
men oder sich der Stimme enthalten (Stimment-
haltung).

II. Ergänzende Angaben zu 
 Tagesordnungspunkt 7

Vergütungsbericht 2022  
der H&R GmbH & Co. KGaA

Einleitung
Der nachfolgende Vergütungsbericht 2022 erläu-
tert die Grundsätze des Vergütungssystems für 
die Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglie-
der der H&R GmbH & Co. KGaA und beschreibt 
die Höhe und Struktur der Vergütung der Organ-
mitglieder für das Geschäftsjahr 2022.

Der Bericht berücksichtigt die Anforderungen 
des § 162 Aktiengesetz (AktG), der erstmals für 
Abschlüsse des Jahres 2021 verpflichtend war. 
Zudem entsprechen sowohl das Vergütungssys-
tem für die Geschäftsführung als auch das Vergü-
tungssystem für den Aufsichtsrat den Grundsät-
zen, Empfehlungen und Anregungen des DCGK 
(erstmals in der Fassung „DCGK 2019/2020“, 
aktuell in der Fassung „DCGK 2022“). Beide Ver-
gütungssysteme wurden im Juli 2021 der Haupt-
versammlung zur Billigung vorgelegt und mit 
deutlicher Mehrheit beschlossen. Nach dem Ver-
gütungsbericht 2021 ist der Vergütungsbericht 
2022 der zweite, der der Hauptversammlung zur 
Billigung vorgelegt wird.

Eine Beschlussfassung wird durch die Hauptver-
sammlung 2023 erfolgen. 

Vergütung der Geschäftsführung
Das Vergütungssystem für die Mitglieder der 
Geschäftsführung der H&R Komplementär 
GmbH leistet einen maßgeblichen Beitrag, die 
Unternehmensstrategie der H&R KGaA zu fördern, 
Anreize für eine erfolgreiche, nachhaltige, langfris-
tige und wertorientierte Entwicklung des Unter-
nehmens zu setzen, zugleich aber auch die Einge-
hung unverhältnismäßiger Risiken zu vermeiden. 

Durch die Ausgestaltung des  Vergütungssystems, 
insbesondere durch die langfristigen variablen 
(erfolgsabhängigen) Vergütungsbestandteile mit 
mehrjähriger Bemessungsgrundlage, werden für 
die Mitglieder der Geschäftsführung Anreize dafür 
gesetzt, die in der Strategie festgelegten Ziele zu 
verfolgen und zu erreichen und damit eine nach-
haltige und langfristige Steigerung des Unterneh-
menswerts sicherzustellen. Zugleich ist es das 
Ziel des Vergütungssystems, den Mitgliedern der 
Geschäftsführung eine marktübliche Vergütung 
anzubieten.

Die Festlegung des Vergütungssystems für die 
Mitglieder der Geschäftsführung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin erfolgte unter Berück-
sichtigung der rechtsformbedingten Besonderhei-
ten der Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
in entsprechender Anwendung der Regelungen 
des Aktiengesetzes („AktG“) und der vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
am 20. März 2020 im Bundesanzeiger bekannt 
gemachten Grundsätze, Empfehlungen und Anre-
gungen der Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
16. Dezember 2019 („DCGK 2019/2020“). Etwa-
ige Abweichungen – mit Bezug auf die jeweils 
aktuelle Kodexfassung (aktuell „DCGK 2022“) – 
erklärt das Unternehmen in seiner Entsprechens-
erklärung, die in jeweils neuester Fassung auf der 
Website der Gesellschaft verfügbar ist. 

Festlegung der konkreten Ziel-Gesamt-
vergütung, Angemessenheit der Vergütung 
Der Beirat legt in Übereinstimmung mit dem Ver-
gütungssystem für jedes Mitglied der Geschäfts-
führung die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung 
und die Leistungskriterien für alle variablen Ver-
gütungsbestandteile für das bevorstehende Ge -
schäfts jahr fest.
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Die Ziel-Gesamtvergütung ist für jedes Mitglied 
der Geschäftsführung jeweils die Summe sämtli-
cher festen und variablen Vergütungsbestandteile 
(im Fall variabler Vergütungsbestandteile für den 
Fall einer hundertprozentigen Zielerreichung) 
eines Jahres. 

Bei der Festlegung der konkreten Ziel-Gesamt-
vergütung stellt der Beirat sicher, dass diese in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben 
und Leistungen des Mitglieds der Geschäftsfüh-
rung sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Unternehmens und dessen Zukunfts-
aussichten steht und die übliche Vergütung nicht 
ohne besondere Gründe übersteigt und auf eine 
langfristige und nachhaltige Entwicklung der 
H&R KGaA ausgerichtet ist. 

Der Beirat achtet bei der Festlegung der variablen 
Vergütungskomponente darauf, dass die Zielver-
gütung aus den langfristigen Vergütungskompo-
nenten betragsmäßig höher ist als die Zielvergü-
tung aus der kurzfristigen Vergütungskomponente 
und die Zielvergütung aus den variablen Vergü-
tungsbestandteilen insgesamt stärker von strate-
gischen als von operativen Zielen beeinflusst wird. 

Vergütungsbestandteile und ihre relativen 
Anteile an der Vergütung ( Überblick) 
Das Vergütungssystem für die Mitglieder der Ge -
schäftsführung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin umfasst feste (erfolgsunabhängige) und 
variable (erfolgsabhängige) Bestandteile. Die fes-
ten Vergütungsbestandteile umfassen die feste 
Grund vergütung und Nebenleistungen. 

Die variablen Vergütungsbestandteile umfassen 
eine kurzfristige und eine langfristige variable 
Ver gütung, die an finanzielle Leistungskriterien 
an  knüpfen, sowie eine kurzfristige variable Ver-
gütung, die an nichtfinanzielle Leistungskriterien 
anknüpft. 

An der Ziel-Gesamtvergütung beträgt der Anteil 
der festen Vergütungsbestandteile 44 % und der 
Anteil der variablen Vergütungsbestandteile 56 %. 
Der Anteil der festen Grundvergütung an der 
Ziel-Gesamtvergütung liegt bei 42 %. Neben-
leistungen entsprechen 2 % der Ziel-Gesamt-
ver gütung. Der Anteil der kurzfristigen variablen 
Vergütungsbestandteile (Ergebnis-Komponente 
und ESG-Bonus, jeweils bei Zielerreichung von 

100 %) beträgt 26 %. Der Anteil der langfristigen 
variablen Vergütungsbestandteile (Nachhaltig-
keits-Komponente bei Zielerreichung von 100 %) 
beträgt 30 %. 

Eine aktienbasierte Vergütung ist derzeit nicht 
vorgesehen. 

Höchstgrenzen der Gesamtvergütung 
( Maximal vergütung) 
Gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG wurde eine 
betragsmäßige Höchstgrenze für die Gesamtver-
gütung (Maximalvergütung) eines Mitglieds der 
Geschäftsführung in Höhe von € 1.500.000,00 pro 
Jahr festgelegt. Der tatsächlich zufließende Ge -
samt betrag der für ein Geschäftsjahr gewährten 
Vergütung wird durch die festgelegte Maximal-
vergütung beschränkt.

Feste Komponente
Die feste Komponente besteht aus der erfolgsun-
abhängigen Grundvergütung, die monatlich antei-
lig als Gehalt gezahlt wird, sowie verschiedenen 
Nebenleistungen und Sachbezügen. Hierzu ge hö-
ren bisher im Wesentlichen Versicherungs  prämien 
für private Todesfall- und Invaliditätsversicherun-
gen, Zuschüsse zur Renten-, Kranken- und Pfle-
geversicherung entsprechend dem Arbeitgeber-
anteil, der bei voller Sozialversicherungspflicht 
anfiele. Daneben umfassen die Nebenleistungen 
auch den Abschluss einer Vermögensschadens-
haftpflichtversicherung mit einem Selbstbehalt 
sowie die private Dienstwagennutzung. 

Variable Komponenten
Die variable Vergütung der Mitglieder der Ge -
schäftsführung soll dazu dienen, die richtigen 
Anreize für die Geschäftsführung zu setzen und die 
in der Strategie festgelegten Ziele zu verfolgen und 
zu erreichen und damit eine nachhaltige und lang-
fristige Steigerung des Unternehmenswerts sicher-
stellen. Im Falle einer mehrköpfigen Geschäfts-
führung werden die Zielwerte einheitlich für alle 
Mitglieder der Geschäftsführung  festgelegt. 

Kurzfristige variable Vergütung (Ergebnis- 
Komponente) 
Die kurzfristige variable Vergütung besteht in 
einer Tantieme mit finanziellen Leistungskriteri  en, 
bezogen auf einen einjährigen Bemessungszeit-
raum (sog. „Ergebnis-Komponente“). Das fi  nan-
ziel  le Leistungskriterium der Er gebnis-Kompo-
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nente ist das auf Basis des Konzern abschlusses 
der H&R KGaA für das betreffende Ge  schäftsjahr 
ermittelte, um  außerordentliche Ergebnisbestand-
teile bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Ab -
schreibungen auf Sach anla gen und Abschrei-
bungen auf immaterielle Ver  mögens gegenstände 
(Earnings Before  Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization – „EBITDA“). Durch die Orientierung 
an einem finanziellen Leistungskriterium, das sich 
am ge  schäft lichen Erfolg des Unternehmens aus-
richtet, wird gewährleistet, dass die Strategie und 
langfristige Entwicklung gefördert werden. 

Der konkrete Zielwert für das jeweilige Geschäfts-
jahr wird vom Beirat vor Beginn des betreffenden 
Geschäftsjahres festgelegt (der „EBITDA-Ziel-
wert“). Der EBITDA-Zielwert orientiert sich an 
dem in der von dem Beirat genehmigten Jahres-
planung festgelegten Plan-EBITDA. Bei Erreichen 
des vom Beirat für das Geschäftsjahr festgelegten 
EBITDA-Zielwerts beträgt der Zielerreichungs-
grad 100 %. Für das Erreichen eines Zielerrei-
chungsgrads von 100 % wird ein Zielbetrag in 
Euro festgesetzt.

Überschreitet das für das jeweilige  Geschäftsjahr 
erreichte EBITDA den EBITDA-Zielwert, er  folgt 
eine anteilige Erhöhung des Zielerreichungs-
grads. Die Zielerreichung in Bezug auf das 
 EBITDA-Leistungskriterium kann maximal 120 % 
be  tragen (Maximalwert); der maximal mögliche 
Aus zah lungsbetrag der Ergebnis-Komponen-
 te ist entsprechend nach oben begrenzt (Cap). 
 Unterschreitet das erreichte EBITDA den EBITDA- 
Zielwert, erfolgt eine anteilige Reduktion des 
Ziel erreichungsgrads. Wird ein Ziel er reichungs-
grad  von 75 % (Schwel lenwert) unterschritten, 
entfällt die Zahlung einer Ergebnis-Komponente 
 vollständig. 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres ermittelt der Bei-
rat im ersten Quartal des Folgejahres für das Mit-
glied der Geschäftsführung den Grad der Zieler-
reichung als Prozentwert. Der Auszahlungsbetrag 
ermittelt sich durch Multiplikation des Zielbe-
trags mit dem Zielerreichungsgrad (geteilt durch 
100). Die Ergebnis-Komponente für das abgelau-
fene Geschäftsjahr der Gesellschaft ist innerhalb 
von sieben Kalendertagen nach der ordentlichen 
Hauptversammlung der H&R KGaA, d. h. in der 
Regel im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, zur 
Auszahlung in bar fällig. Über den konkret fest-

gelegten Zielwert, den Grad der Zielerreichung 
und den Auszahlungsbetrag wird im Vergütungs-
bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr transpa-
rent informiert. 

Kurzfristige variable Vergütung (ESG-Bonus) 
Die variable Vergütung soll auch Anreize dafür 
setzen, nichtfinanzielle Ziele in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(Environmental-Social-Governance – „ESG“) um -
zu setzen. Die kurzfristige variable Vergütung 
besteht daher zusätzlich in einem Ziel bonus mit 
nichtfinanziellen Leistungskriterien mit einem 
einjährigen Bemessungszeitraum (sog. „ESG- 
Bonus“). Durch die Festlegung von nichtfinanzi-
ellen Leistungskriterien aus den Bereichen ESG 
wird die variable Vergütung konsequent auf die 
Erreichung von Kernpunkten der strategischen 
Zielsetzung der Gesellschaft, insbesondere im 
Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit, ausgerich-
tet. Zugleich trägt sie dem übergeordneten An -
spruch der H&R-Gruppe Rechnung,  langfristig 
einen Mehrwert für Menschen, Umwelt und Ge -
sellschaft zu schaffen. 

Die konkreten ESG-Ziele für das Geschäftsjahr 
werden basierend auf dem vorgenannten Kata-
log vom Beirat vor Beginn des betreffenden 
Geschäftsjahres festgelegt (die so festgelegten 
Ziele, die „ESG-Ziele“). Für jedes der festgeleg-
ten ESG-Ziele bestimmt der Beirat einen Schwel-
lenwert und einen Zielwert (zusammen die 
„ESG-Zielwerte“). 

Bei der Festlegung der ESG-Ziele bestimmt der 
Beirat auch die Gewichtung unter mehreren fest-
gelegten ESG-Zielen für die Gesamtzielerreichung. 
Für die ESG-Ziele sind möglichst messbare Krite-
rien festzulegen. Die Erreichung der ESG-Ziele 
lässt sich durch einen Soll-Ist-Vergleich ermitteln. 
Die Kriterien und Methoden zur Beurteilung der 
jeweiligen Zielerreichung werden bei Festlegung 
der ESG-Ziele für das jeweilige Geschäftsjahr kon-
kretisiert. 

Bei Erreichen aller vom Beirat für das Geschäfts-
jahr festgelegten ESG-Zielwerte beträgt der 
Gesamtzielerreichungsgrad 100 %. Für das Er -
rei chen eines Gesamtzielerreichungsgrads von 
100 % wird ein Zielbetrag in Euro festgesetzt. 
Über schreiten die für das jeweilige Geschäfts-
jahr erreichten Ziele die festgelegten ESG-Ziel-
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werte, erfolgt keine anteilige Erhöhung des Ziel-
betrags. Die Gesamtzielerreichung in Bezug 
auf die ESG-Ziele kann daher maximal 100 % 
betragen (Gesamt-Maximalwert); der mögliche 
Auszahlungsbetrag des ESG-Bonus ist entspre-
chend nach oben begrenzt (Cap). Unterschreiten 
die erreichten Ziele die festgelegten ESG-Ziel-
werte, erfolgt eine anteilige Reduktion des Ziel-
betrags. Wird ein Gesamtzielerreichungsgrad von 
75 % unterschritten, entfällt die Zahlung eines 
ESG-Bonus vollständig. 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres ermittelt der 
Beirat im ersten Quartal des Folgejahres für das 
Mitglied der Geschäftsführung den Grad der Ziel-
erreichung für jedes der festgelegten ESG-Ziele 
als Prozentwert. Der Zielerreichung in Bezug 
auf ein ESG-Ziel ist durch den festgelegten Ziel-
wert begrenzt. Eine Zielerreichung in Bezug auf 
ein ESG-Ziel unterhalb des festgelegten Schwel-
lenwerts geht mit einem Faktor 0 in die Berech-
nung ein. Aus dem Grad der Zielerreichung bei 
jedem der festgelegten ESG-Ziele ermittelt der 
Beirat den Gesamtzielerreichungsgrad als Durch-
schnitt. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich 
durch Multi plikation des Zielbetrags mit dem 
Gesamtziel erreichungsgrad (geteilt durch 100). 
Der ESG-Bonus für das abgelaufene Geschäfts-
jahr der Gesellschaft ist innerhalb von sieben 
Kalendertagen nach der ordentlichen Hauptver-
sammlung der H&R KGaA, d. h. in der Regel im 
zweiten Quartal des Geschäftsjahres, zur Auszah-
lung in bar fällig. 

Über die konkret festgelegten ESG-Ziele, den Grad 
der Gesamtzielerreichung und den Aus zahlungs-
betrag wird im Vergütungsbericht zum abgelaufe-
nen Geschäftsjahr transparent infor miert.

Langfristige variable Vergütung 
( Nach haltig keits-Komponente) 
Die langfristige variable Vergütung der Mitglieder 
der Geschäftsführung besteht in einer Tantieme 
mit mehrjähriger Bemessungsgrundlage (sog. 
„Nachhaltigkeits-Komponente“). Die Nachhaltig-
keits-Komponente als langfristige variable Vergü-
tung soll Anreize dafür setzen, die strategischen 
Zielsetzungen des Unternehmens umzusetzen, 
und für eine langfristige, auf Steigerung der Wert-
schöpfung ausgerichtete und nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung sorgen. 

Eine maßgebliche Kennzahl für den Erfolg der 
Geschäftsstrategie und die langfristig erfolg-
reiche Entwicklung der Gesellschaft ist die Ver-
zinsung auf das eingesetzte Kapital (Return  on 
Capital Employed – „ROCE“). Vom Beirat wurde 
der ROCE daher als langfristiges  finanzielles 
Leistungskriterium für die Nachhaltigkeits- Kom-
po nente festgelegt. Der ROCE wird als Durch-
schnittswert über einen rollierenden Dreijahres-
zeitraum gemessen. Zur Ermittlung des ROCE 
wird auf Basis des jeweiligen Konzern ab schlusses 
der H&R KGaA das Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (Earnings Before Interest and Taxes – EBIT) 
durch das durchschnittliche eingesetzte  Kapital 
(Eigenkapital zu züglich Nettofinanzverschuldung, 
 Pensionsrückstellungen und sonstiger langfristi-
ger Rückstellungen) dividiert. 

Als Zielwert hat der Beirat derzeit einen durch-
schnittlichen ROCE von 15 % festgelegt (der 
„ROCE-Zielwert“). Sofern innerhalb des relevan-
ten Dreijahreszeitraums ein durchschnittlicher 
ROCE in Höhe des ROCE-Zielwerts erreicht wird, 
beträgt der Zielerreichungsgrad 100 %. Für das 
Erreichen eines Zielerreichungsgrads von 100 % 
wird ein Zielbetrag in Euro festgesetzt. Die Zie-
lerreichung in Bezug auf das ROCE-Leistungs-
kriterium der Nachhaltigkeits-Komponente kann 
maximal 133 % betragen („Maximalwert“). Dies 
ist erreicht, wenn der durchschnittliche ROCE 
innerhalb des relevanten Dreijahreszeitraums 
den ROCE-Zielwert um 5 Prozentpunkte oder 
mehr übersteigt. Liegt der erreichte durchschnitt-
liche ROCE um 10 Prozentpunkte unterhalb des 
ROCE-Zielwerts („Schwellenwert“), beträgt die 
Zielerreichung 33 %. Liegt der erreichte durch-
schnittliche ROCE um mehr als 10 Prozentpunkte 
unterhalb des ROCE-Zielwerts, beträgt die Zieler-
reichung 0 %, und die Zahlung einer Nachhaltig-
keits-Komponente entfällt vollständig. Werte zwi-
schen dem Schwellenwert, dem ROCE-Zielwert 
und dem Maximalwert werden linear interpoliert. 
Nach Ablauf eines Geschäftsjahres ermittelt der 
Beirat im ersten Quartal des Folgejahres für das 
Mitglied der Geschäftsführung für das abgelau-
fene Geschäftsjahr und die beiden davorliegen-
den Geschäftsjahre den durchschnittlichen ROCE 
und basierend darauf den Grad der Zielerrei-
chung als Prozentwert. Der Auszahlungsbetrag 
ermittelt sich durch Multiplikation des Zielbe-
trags mit dem Zielerreichungsgrad (geteilt durch 
100). Die Nachhaltigkeits-Komponente ist inner-
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halb von sieben Kalendertagen nach der ordent-
lichen Hauptversammlung der H&R KGaA, d. h. 
in der Regel im zweiten Quartal des Geschäfts-
jahres, zur Auszahlung in bar fällig. Bei Erstbe-
stellung eines Geschäftsführers wird die Nach-
haltigkeits-Komponente abhängig von der Ziel-
erreichung erstmals nach Ablauf des dritten auf 
die Bestellung folgenden Jahres für den davor 
liegenden Drei jahreszeitraum gezahlt. Über das 
konkret festgelegte Ziel, den Grad der Zielerrei-
chung und den Aus zah lungs betrag wird im Ver-
gütungsbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 
transparent informiert. 

Berücksichtigung außergewöhnlicher 
 Entwicklungen 
Eine nachträgliche Änderung von Zielwerten 
oder Vergleichsparametern ist ausgeschlossen. 
Der Beirat ist in Bezug auf variable Vergütungs-
bestandteile jedoch berechtigt, nicht vorherseh-
baren außergewöhnlichen Entwicklungen nach 
pflichtgemäßem Ermessen angemessen Rech-
nung zu tragen und die variable Vergütung um 
bis zu 20 % herauf- oder herabzusetzen. Dies 
kann eine Erhöhung als auch eine Verminderung 
der Zielerreichung und damit der Auszahlungs-
beträge zur Folge haben. Außergewöhnliche Ent-
wicklungen umfassen beispielsweise die Veräuße-
rung oder den Erwerb von Unternehmensteilen, 
die gravierende Änderung von Steuer- und Bilanz-
vorschriften, Naturkatastrophen sowie sonstige 
vergleichbare Umstände. Keine außergewöhnli-
chen Entwicklungen sind demgegenüber allge-
mein ungünstige Marktentwicklungen. Sofern es 
zu außergewöhnlichen Entwicklungen kommt, die 
eine Anpassung erforderlich machen, wird da-
rüber im jährlichen Vergütungsbericht transpa-
rent berichtet. 

Malus und Clawback
Der Beirat kann unter bestimmten Umständen 
die variable Vergütung ganz oder teilweise einbe-
halten, wenn diese für ein Geschäftsjahr gewährt 
wurde, in dem das Mitglied der Geschäftsführung 
eine schwerwiegende Pflichtverletzung began-
gen hat (Malus). Auf Aufforderung des Beirats 
sind bereits ausgezahlte variable Vergütungsbe-
standteile von einem Mitglied der Geschäftsfüh-
rung zurückzuzahlen, wenn das Vorliegen einer 
schwerwiegenden Pflichtverletzung erst nach 
Auszahlung der variablen Vergütungsbestandteile 
festgestellt wird oder eine wesentliche Fehldar-

stellung in der Finanzberichterstattung vorliegt, 
die sich auf die Berechnung der variablen Vergü-
tung ausgewirkt hat (Clawback). Der Beirat ent-
scheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und 
welche variablen Vergütungsbestandteile in wel-
cher Höhe und für welche Jahre einbehalten oder 
zurückgefordert werden. Dabei sind die Schwere 
eines Verstoßes, der Grad des Verschuldens und 
ein der Gesellschaft entstandener Schaden zu 
berücksichtigen. Weitergehende Ansprüche im 
Falle eines persönlichen Fehlverhaltens eines Mit-
glieds der Geschäftsführung, insbesondere Scha-
densersatzansprüche gemäß §§ 93 Abs. 2, 283 
Nr. 3 AktG bleiben hiervon unberührt.

Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 
Leistungen bei Vertragsbeendigung
Im Falle einer Abberufung eines Geschäftsfüh-
rers bleiben die Rechte unter dem Geschäftsfüh-
rerdienstvertrag grundsätzlich unberührt. Die Ge -
sellschaft ist berechtigt, einen Geschäftsführer 
im Fall einer Beendigung der Organstellung von 
jeder weiteren Tätigkeit für die Gesellschaft für 
die verbleibende Laufzeit des Geschäfts führer-
dienst vertrags freizustellen. Die Freistellung des 
Ge  schäftsführers erfolgt unter Fortzah lung der 
anteiligen festen Grundvergütung und unter An -
rechnung etwaiger Urlaubs ansprüche. Eine varia-
ble Vergütung ist für Zeiten der Freistellung nicht 
geschuldet. 

Für den Fall, dass die Bestellung eines Geschäfts-
führers und der Geschäftsführerdienstvertrag 
ohne wichtigen Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 
BGB vorzeitig enden, kann eine Abfindung ver-
einbart werden. Diese beträgt maximal zwei 
Jahres vergütungen einschließlich Nebenleistun-
gen (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr 
als die Restlaufzeit des Geschäfts führer dienst-
vertrags. Zusagen für Leistungen aus Anlass der 
vor zei tigen Beendigung des Geschäfts führer-
dienst ver trags durch das Mitglied der Geschäfts-
führung infolge eines Kontrollwechsels (Change 
of  Control) bestehen nicht. 

Nebentätigkeiten, interne und externe 
 Aufsichtsratsmandate 
Die Übernahme von Geschäftstätigkeiten, Organ-
funktionen und sonstigen Nebentätigkeiten 
außerhalb der Tätigkeit als Geschäftsführer der 
persönlich haftenden Gesellschafterin bedarf der 
Zu stimmung der Gesellschafterversammlung der 



11 H&R GMBH & CO. KGAA HAUPTVERSAMMLUNG 2023

H&R Komplementär GmbH. Sofern Mitglieder 
der Geschäftsführung Aufsichtsratsmandate in -
ner halb der H&R-Gruppe wahrnehmen, wird eine 
etwaige hierfür gewährte Vergütung angerechnet. 
Bei der Übernahme von Aufsichtsratsmandaten 
außerhalb der H&R-Gruppe entscheidet der Bei-
rat unter Abwägung der Umstände des Einzelfalls, 
ob und inwieweit die Vergütung anzurechnen ist.

Vorübergehende Abweichung vom 
 Vergütungssystem 
Der Beirat hat gemäß § 87a Abs. 2 Satz 2 AktG die 
Möglichkeit, in besonderen, außergewöhnlichen 
Umständen vorübergehend von dem Vergütungs-
system abzuweichen, wenn dies im Interesse des 
langfristigen Wohlergehens der H&R KGaA not-
wendig ist. Derartige Abweichungen können bei-
spielsweise zur Sicherstellung einer angemes-
senen Anreizsetzung im Falle einer schweren 
Un  ternehmenskrise oder einer schweren Wirt-
schaftskrise erforderlich sein. Allgemein ungüns-
tige Marktentwicklungen rechtfertigen demge-
genüber keine Abweichung. 

Wie im Vergütungsbericht des Vorjahres zum 
Geschäftsjahr 2021 berichtet, wurde von der Mög-
lichkeit zur vorübergehenden Abweichung von 
dem Vergütungssystem Gebrauch gemacht. Da das 
Ver gütungssystem einen einjährigen Bemessungs-
zeitraum und die Abstimmung über die Ziele vor 
Beginn des Geschäftsjahres vorsieht, wurde für 
2021 auf die Vereinbarung der kurzfristig varia-
blen Vergütung (ESG-Komponente) als Folge der 
unterjährigen Neugestaltung des Geschäfts führer-
dienst vertrags ausnahmsweise ver zichtet. Dies 

findet seine Wirkung auch in der Auszahlung im 
Geschäftsjahr 2022: Die untenstehende Tabelle zur 
Vergütung der Geschäftsführung weist entspre-
chend keine gesonderte ESG-Komponente aus.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde zudem ein weite-
res Mal von der Möglichkeit zur vorübergehenden 
Abweichung von dem Vergütungssystem Gebrauch 
gemacht. Obgleich entsprechend des Vergütungs-
systems für einen einjährigen Bemessungszeit-
raum und vor Beginn des Geschäftsjahres für 
2022 Vereinbarungen über die kurzfristig variable 
Vergütung (ESG-Komponente) getroffen wurden, 
wurde auf deren Erfüllung in  folge der besonderen 
Umstände des Jahres 2022 (nicht bloß „allgemein 
ungünstige“, sondern aufgrund des Einmarschs 
russischer Truppen in der Ukraine massiv ver-
änderte Rahmen- und Marktbedingungen; deut-
lich verschärfte Roh stoff beschaff ungs situation 
und unmittelbarer Handlungsbedarf) ausnahms-
weise und in Teilen verzichtet (Vergleiche hierzu 
unten: Kurzfristig variable Vergütung (ESG-Kom-
ponente) – Ziel erreichung).

Offenlegung der Vergütung der 
 Geschäftsführung
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen 
Geschäftsführungsmitgliedern im abgelaufenen 
Geschäftsjahr sowie im Vorjahr gewährten, d. h. 
die tatsächlich zugeflossenen und die geschul-
deten, d. h. rechtlich verbindlichen und fälligen, 
aber noch nicht erfüllten, festen und variablen 
Vergütungsbestandteile einschließlich des jewei-
ligen relativen Anteils nach § 162 AktG dar.

VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG (GEWÄHRT UND GESCHULDET)

 Gewährte Zuwendungen

Mitglieder der Geschäftsführung IN € 2021 2021 2022 2022

Niels H. Hansen 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung (bis 31.7.2019) 
Alleingeschäftsführer  
(seit 1.8.2019)

Festvergütung 510.417 71 % 525.000  58 %

Nebenleistungen1) 371 0 % 1.466 0 %

Summe 510.788 71 % 526.466 58 %

Einjährige variable Vergütung 205.874 29 % 300.000 33 %

ESG-Komponente – 0 % –  0 %

Mehrjährige variable Vergütung – 0 % 74.479 9 %

Summe 716.662 100 % 900.945 100 %

Versorgungsaufwand – – – –

Gesamtvergütung 716.662 100 % 900.945 100 %

1) Beinhaltet u. a. die Pkw-Nutzung und Unfallversicherungsbeiträge; Reisekosten
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Es wurden keine für das Geschäftsjahr  2021 
 geschuldeten und 2022 gewährten Vergütungs-
bestandteile nachträglich zurückgefordert 
( Malus-/Clawback-Regelung).

Kurzfristig variable Vergütung 
( Ergebniskomponente) – Zielerreichung
In Bezug auf das für das Geschäftsjahr 2022 
maßgebliche finanzielle Leistungskriterium des 
EBITDA (Schwellenwert für 0 % Zielerreichung 
gleich 75 % des Budget-EBITDA/Zielwert für 
100 % Zielerreichung gleich Budget-EBITDA/
Schwellenwert für maximale Zielerreichung 
gleich 120 % des Budget-EBITDA) werden nach 
Abschluss des Geschäftsjahres für den Bemes-
sungszeitraum die in der Tabelle dargestellten 
Zielerreichungen festgestellt. 

Die Berechnung erfolgte pro rata temporis. 

Leistungskriterium
Schwellenwert für  
0 % Zielerreichung

Zielwert für  
100 % Ziel erreichung

Maximalwert,  
gedeckelt auf  

120 % Ziel erreichung
EBITDA 

In Mio. €, erreicht Zielerreichung in %

EBITDA in Mio. € 168.750 225.000 270.000 124,9 120 

Kurzfristig variable Vergütung 
( ESG-Komponente) – Zielerreichung
Die kurzfristige variable Vergütung (ESG-Kom -
ponente) wurde als Bestandteil des Ver gütungs-
systems mit folgenden Zielen für 2022 vereinbart:

1.  Einsatz von 10.000 Tonnen  nachhaltiger Roh-
stoffe in den Prozessen der beiden  deutschen 
Produktionsstandorte

2.  Umsetzung/Implementierung der 
 EU-Taxo nomie richtlinie

Für die Erreichung der Ziele wurde eine ESG-Kom-
ponente der variablen Vergütung in Höhe von 
€ 100.000,00 vereinbart. Wie oben unter „Vorüber-
gehende Abweichungen vom Vergütungssystem“ 
dargestellt, wurde auf die Erreichung der verein-
barten Ziele zur kurzfristig variablen Vergütung 
(ESG-Komponente) ausnahmsweise und in Teilen 
verzichtet und eine Erreichung stattdessen wie 
folgt angenommen:

Mit Beginn des russischen Einmarschs in der 
Ukraine am 24. Februar 2022 und den bis heute 
anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen 
war die Umsetzung des Ziels -1- bereits frühzeitig 
im Jahr nicht mehr zu erreichen. Zugleich hatte 
das aggressive Verhalten Russlands diverse Sank-

tionspakete zur Folge, die die weitere Verwendung 
russischer Rohstoffe zunehmend und absehbar bis 
zu einem letztendlich vollständigen Verbot einge-
schränkt haben. Entsprechend wurde unterjährig 
in Rücksprachen mit der Geschäftsführung, den 
Mitgliedern des Aufsichtsrates und den Mitglie-
dern des Beirats der H&R  Komplementär GmbH 
beschlossen, das Ziel  -1- so umzuformulieren, 
dass es im Rahmen guter Governance und gesell-
schaftlich-verantwortungsbewusster Geschäfts-
führung die schnellstmögliche Ablösung russi-
scher Provenienzen in der Rohstoffversorgung 
berücksichtigte. Dieses Ziel wurde vollumfassend 
erreicht. Damit im Zusammenhang standen auch 
die Sicherung des Weiterbetriebs der Produkti-
onsstandorte Salzbergen und Hamburg und die 
damit einhergehende Lösung energetischer Ver-
sorgungsfragen. Durch den Lieferstopp bisheri-
ger Gasmengen war die deutsche Industrie ange-
halten, Gas in deutlichem Umfang einzusparen. 
Der H&R gelang es, sich auf Szenarien einer Gas-
mangellage der eigenen Produktionsstandorte von 
bis zu 50 % vorzubereiten. Aufgrund der guten 
gesamtdeutschen Einsparleistung und des hohen 
Speicherstands kamen entsprechende Planungen 
jedoch nicht zum  Einsatz.
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Der Umsetzung und Implementierung der EU- 
Taxonomierichtlinie, definiert als Ziel -2-, wurde 
durch erstmalige entsprechende Berücksichti-
gung in der Berichterstattung der Nichtfinan-
ziellen Konzernerklärung Rechnung getragen. 
Zudem hat ein Workshop unter der gemeinsamen 
Leitung von Geschäftsführung und Transformati-
onsverantwortlichen Ziele für die Umsetzung von 
Transformationsvorhaben und die Erstellung von 
ESG-Kennzahlen definiert. 

Eine Auszahlung der ESG-Komponente wird im 
Geschäftsjahr 2023 erfolgen und im Vergütungs-
bericht für das Geschäftsjahr 2023 dargestellt und 
erläutert werden.

Langfristig variable Vergütung 
( Nachhaltigkeitskomponente) – Zielerreichung
Vom Beirat wurde der ROCE (Earnings  Before 
 Interest and Taxes – EBIT, geteilt durch das 
durch schnittliche eingesetzte Kapital (Eigen-
kapital zuzüglich Nettofinanzverschuldung, 
Pensionsrückstellungen und sonstiger lang-

fristiger Rückstellungen)) mit einem durchschnitt-
lichen Zielwert von derzeit 10 % festgelegt (der 
„ ROCE-Zielwert“). Sofern innerhalb des relevan-
ten Dreijahreszeitraums ein durchschnittlicher 
ROCE in Höhe des ROCE-Zielwerts erreicht wird, 
beträgt der Zielerreichungsgrad 100 %. Für das 
Erreichen eines Zielerreichungsgrads von 100 % 
wird ein Zielbetrag in Euro festgesetzt. Die Zie-
lerreichung in Bezug auf das ROCE-Leistungs-
kriterium der Nachhaltigkeits-Komponente kann 
maximal 133 % betragen („Maximalwert“). Dies 
ist erreicht, wenn der durchschnittliche ROCE 
innerhalb des relevanten Dreijahreszeitraums 
den ROCE-Zielwert um 5 Prozentpunkte oder 
mehr übersteigt. Liegt der erreichte durchschnitt-
liche ROCE um 10 Prozentpunkte unterhalb des 
ROCE-Zielwerts („Schwellenwert“), beträgt die 
Zielerreichung 33 %. Liegt der erreichte durch-
schnittliche ROCE um mehr als 10 Prozentpunkte 
unterhalb des ROCE-Zielwerts, beträgt die Zieler-
reichung 0 %, und die Zahlung einer Nachhaltig-
keits-Komponente entfällt vollständig. 

Leistungskriterium
Schwellenwert für  
0 % Zielerreichung

Zielwert für  
100 % Ziele rreichung

Maximalwert,  
gedeckelt auf  

133 % Zielerreichung

ROCE in %, 
 Dreijahres

durch schnitt Zielerreichung in %

ROCE in % 0 % 10 % 15 % 7,57 % 75,7 

Zielbetrag in € 0 375.000 498.750 283.750 283.750 
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Vergleichende Darstellung der Vergütungs- 
und Ertragsentwicklung 
Die folgende vergleichende Darstellung stellt die 
jährliche Veränderung der gewährten und ge -
schuldeten Vergütung der gegenwärtigen und frü-
heren Geschäftsführungsmitglieder, der Ertrags-
entwicklung der Gesellschaft und der Vergütung 

von leitenden Arbeitnehmern auf Vollzeitäquiva-
lenzbasis dar, wobei für Letztere auf das durch-
schnittliche Gehalt einer Geschäftsführerin bzw. 
eines Geschäftsführers betrachtet über alle Toch-
terunternehmen der Gruppe weltweit im jeweili-
gen Geschäftsjahr abgestellt wird. 

VERGÜTUNGS UND ERTRAGSENTWICKLUNG FÜR MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Gewährte und 
geschuldete  

Vergütung Veränderung

2022 2021
2021 zu 

2022
2021 zu 

2022
2020 zu 

2021
2020 zu 

2021
2019 zu 

2020
2019 zu 

2020
2018 zu 

2019
2018 zu 

2019

IN T€ IN % IN T€ IN % IN T€ IN % IN % IN %

Aktuelle Mitglieder 
der Geschäfts führung           

Niels H. Hansen 901 717 183 20 % 49 7 % -145 -18 % -89 -10 %

Frühere Mitglieder 
der Geschäfts führung           

Detlev Wösten – – – – – – -305 -100 % -91 -22 %

Leitende 
Arbeitnehmer           

Ø Global * 257 * * 22 9 % 19 9 % -2 1 %

Mitarbeiter           

Ø Global * 59  * * 3 5 % 1 1 % 2 4 %

Ertrags entwicklung           

Jahres ergebnis 
 Konzern  (Mio. €) 42,7 50,2  -7,8 -15 % 59,2 – -7,6 – -23 –

*  In der Darstellung „Leitende Mitarbeiter“ und „Mitarbeiter“ wird neben dem im jeweiligen Geschäftsjahr gewährten Festgehalt 
auch die für das Vorjahr geschuldete und zeitversetzt im Folgejahr ausgezahlte Bonusvergütung aufgeführt. Da Letztere 
erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses berechnet wird, kann auch die Vergleichsdarstellung folglich nur zeitversetzt 
erfolgen.

Die im Vergütungssystem festgelegte Maxi mal-
vergütung der Mitglieder der Ge  schäftsführung 
wurde durch die im Geschäftsjahr 2022 gewährte 
und damit tatsächlich zugeflossene Vergütung 
von T€ 901 nicht erreicht.

Vergütung des Aufsichtsrates
Die Vergütung des Aufsichtsrates ist in § 13 un  ser-
 er Satzung geregelt und enthält im We  sentlichen 
folgende Elemente:

Vergütung des Aufsichtsrates 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält eine jähr-
liche Festvergütung von € 30.000,00. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates erhält das Dreifache, 

sein Stellvertreter erhält das Eineinhalbfache die-
ser Vergütung. 

Zusätzlich zu der festen Vergütung nach Absatz 1 
erhalten die Mitglieder von tatsächlich gebildeten 
Ausschüssen eine jährliche Festvergütung von 
€ 10.000,00; sofern ein Nominierungsausschuss 
gebildet wird, erhalten dessen Mitglieder abwei-
chend von Hs. 1 eine jährliche Festvergütung von 
€ 5.000,00. Aufsichtsratsmitglieder, die als Vor-
sitzende in einem der vorgenannten Ausschüsse 
tätig sind, erhalten jeweils das Doppelte der für 
die Ausschusstätigkeit vorgesehenen Vergütung. 
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Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 ist zahlbar 
für das abgelaufene Geschäftsjahr innerhalb von 
zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) nach der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates für das betreffende 
Geschäftsjahr beschließt. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehört haben, erhalten die 
Vergütung nach Absatz 1 und 2 zeitanteilig. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten von 
der Gesellschaft Ersatz der ihnen durch die Aus-
übung des Amtes entstehenden Auslagen sowie 
einer etwaigen auf die Vergütung zu entrichten-
den Umsatzsteuer. 

Die Gesellschaft kann im eigenen Interesse eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ab -
schlie ßen, welche auch die Haftung der Mitglie-
der des Aufsichtsrates abdeckt. 

Den Aufsichtsratsmitgliedern steht die Vergü-
tung in der sich aus der jetzigen Fassung die-
ses § 13 ergebenden Höhe erstmals für das am 
1. Januar 2016 beginnende Geschäftsjahr der Ge -
sellschaft zu.

Zugrunde liegendes Vergütungssystem
Der Vergütung liegt folgendes Vergütungssystem 
für die Aufsichtsratsmitglieder zugrunde: 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine 
Festvergütung. Ein Sitzungsgeld und eine vari-
able oder aktienbasierte Vergütung werden den 
Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht gewährt. Die 
Zahlung einer Festvergütung entspricht der über-
wiegenden Praxis anderer börsennotierter Gesell-
schaften und folgt zugleich der Anregung G.18 
Satz 1 DCGK 2022. Sie trägt nach Einschätzung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
des Aufsichtsrates der Unabhängigkeit und der 
Beratungs- und Überwachungsfunktion des Auf-
sichtsrates am besten Rechnung. 

Nach der Satzung erhält jedes Mitglied des Auf-
sichtsrates eine jährliche Festvergütung (Grund-
vergütung) von € 30.000,00. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates erhält das Dreifache und sein Stell-
vertreter erhält das Eineinhalbfache dieser Fest-
vergütung. Damit wird zugleich der Empfehlung 

G.17 DCGK 2022 entsprochen, wonach bei der 
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der höhere 
zeitliche Aufwand des Vorsitzenden und des stell-
vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
angemessen berücksichtigt werden soll. Konkret 
gelten damit folgende jährliche Grundvergütun-
gen: € 90.000,00 für den Aufsichtsratsvorsitzen-
den, € 45.000,00 für den stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden und € 30.000,00 für die 
übrigen Aufsichtsratsmitglieder. 

Zusätzlich zu der Grundvergütung erhalten die 
Mitglieder von tatsächlich gebildeten Ausschüs-
sen eine jährliche Festvergütung von € 10.000,00. 
Sofern ein Nominierungsausschuss gebildet wird, 
erhalten dessen Mitglieder abweichend davon 
eine jährliche zusätzliche Festvergütung von 
€ 5.000,00, was dem erwarteten geringeren zeitli-
chen Aufwand der Tätigkeit im Nominierungsaus-
schuss Rechnung trägt. Aufsichtsratsmitglieder, 
die als Vorsitzende in einem Ausschuss tätig sind, 
erhalten jeweils das Doppelte der für die Aus-
schusstätigkeit vorgesehenen Vergütung. Auch 
insoweit wird der Empfehlung G.17 DCGK 2022 
entsprochen, wonach bei der Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder der höhere zeitliche Aufwand 
des Vorsitzenden und der Mitglieder von Aus-
schüssen angemessen berücksichtigt werden soll. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines 
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehört haben, erhalten die 
jeweilige Festvergütung nur zeitanteilig. 

Die vorgenannten Festvergütungen sind jeweils 
zahlbar für das abgelaufene Geschäftsjahr inner-
halb von zehn Bankarbeitstagen (Frankfurt/Main) 
nach der Hauptversammlung, die über die Ent-
lastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für 
das betreffende Geschäftsjahr beschließt. Davon 
abgesehen bestehen keine Aufschubzeiten für die 
Auszahlung von Vergütungsbestandteilen. 

Die Obergrenze für die Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrates ergibt sich aus der Festvergü-
tung, deren Höhe im Einzelnen von den übernom-
menen Aufgaben im Aufsichtsrat bzw. in dessen 
Ausschüssen abhängt. Eine betragsmäßige Maxi-
malvergütung ist für die Aufsichtsratsmitglieder 
nicht festgelegt. 
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Neben der vorstehend beschriebenen Festver-
gütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsra-
tes von der Gesellschaft Ersatz der ihnen durch 
die Ausübung des Amtes entstehenden Ausla-
gen sowie einer etwaigen auf die Vergütung zu 
entrichtenden Umsatzsteuer. Die Mitglieder des 
Aufsichtsrates können ferner in eine von der 
Gesellschaft abgeschlossene Vermögensscha-
den-Haftpflichtversicherung einbezogen werden, 
deren Prämien von der H&R GmbH & Co. KGaA 
bezahlt werden.

Offenlegung der Vergütung des  Aufsichtsrates
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärti-
gen Aufsichtsratsmitgliedern im  abgelaufenen 
Geschäftsjahr gewährten, d. h. tatsächlich zuge-
flossenen, festen Vergütungen und Vergütun-
gen für Ausschusstätigkeiten dar. Sie beziehen 
sich jeweils auf Tätigkeiten des vorangegangenen 
Geschäftsjahres.

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG (GEWÄHRT)

Fixe Vergütung
Vergütung für  

Ausschusstätigkeiten Summe

IN € 2021 2022

2022  
(Anteil  

an GV) 2021 2022

2022 
(Anteil  

an GV) 2021 2022

Dr. Joachim Girg 
(Vorsitzender) 90.000,00 90.000,00 72 % 35.000,00 35.000,00 28 % 125.000,00 125.000,00

Roland Chmiel 45.000,00 45.000,00 63 % 20.000,00 26.054,80 37 % 65.000,00 71.054,80

Sven Hansen 30.000,00 30.000,00 50 % 30.000,00 30.000,00 50 % 60.000,00 60.000,00

Dr. Rolf Schwedhelm 30.000,00 30.000,00 46 % 35.000,00 35.000,00 54 % 65.000,00 65.000,00

Dr. Hartmut Schütter 30.000,00 30.000,00 60 % 20.000,00 20.000,00 40 % 50.000,00 50.000,00

Sabine Dietrich 30.000,00 30.000,00 60 % 20.000,00 20.000,00 40 % 50.000,00 50.000,00

Patrick Ewels – 18.164,38 100 % – – – – 18.164,38

Thomas Merting – 18.164,38 100 % – – – – 18.164,38

Dominik Franz – 18.164,38 100 % – – – – 18.164,38

Reinhold Grothus 30.000,00 11.835,62 100 % – – – 30.000,00 11.835,62

Holger Hoff 30.000,00 11.835,62 75 % 10.000,00 3.945,20 25 % 40.000,00 15.780,82

Harald Januszewski 30.000,00 11.835,62 100 % – – – 30.000,00 11.835,62

Summe 345.000,00 345.000,00 67 % 170.000,00 170.000,00 33 % 515.000,00 515.000,00
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Vergleichende Darstellung der Vergütungs- 
und Ertragsentwicklung 
Die folgende vergleichende Darstellung stellt die 
jährliche Veränderung der zugeflossenen Vergü-
tung der gegenwärtigen und früheren Aufsichts-
ratsmitglieder dar, vgl. oben.

VERGÜTUNGS UND ERTRAGSENTWICKLUNG FÜR MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Zugeflossene  
Vergütung Veränderung

2022 2021
2021 zu 

2022
2021 zu 

2022
2020 zu 

2021
2020 zu 

2021
2019 zu 

2020
2019 zu 

2020
2018 zu 

2019 
2018 zu 

2019 

IN € IN % IN € IN % IN € IN % IN € IN %

Aktuelle  Mitglieder 
des Aufsichtsrates           

Dr. Joachim Girg 125.000 125.000 – – 10.000 8 % – – – –

Roland Chmiel 71.055 65.000 6.054,80 9 % – – – – – –

Sven Hansen 60.000 60.000 – – 10.000 17 % – – – –

Dr. Rolf Schwedhelm 65.000 65.000 – – 20.000 30 % – – – –

Dr. Hartmut Schütter 50.000 50.000 – – – – – – – –

Sabine Dietrich 50.000 50.000 – –  – – 20.000 67 % 30.000 100 %

Patrick Ewels 18.164 – 18.164 100 % – – – – – – 

Thomas Merting 18.164 – 18.164 100 % – – – – – –

Dominik Franz 18.164 – 18.164 100 % – – – – – –

Reinhold Grothus 11.836 30.000 -18.164 -60 % – – – – – –

Holger Hoff 15.781 40.000 -24.201 -39 % 10.000 25 % – – – – 

Harald Januszewski 11.836 30.000 -18.164 -60 % – – – – – – 

Frühere  Mitglieder 
des Aufsichtsrates           

Dr. Peter Seifried – – – – – – -20.000 -100 % -30.000 -60 %

Mathias Erl – – – – – – – – - -

Leitende Arbeit
nehmer           

Ø Global * 257 * * 22 9 % 19 9 % -2 1 %

Mitarbeiter           

Ø Global * 59 * * 3 5 % 1 1 % 2 4 %

Ertragsentwicklung           

Jahresergebnis  
Konzern (Mio. €) 42,7 50,2 -7,8 15 % 59,2 – -7,6 – -23 –

*  In der Darstellung „Leitende Mitarbeiter“ und „Mitarbeiter“ wird neben dem im jeweiligen Geschäftsjahr gewährten Festgehalt 
auch die für das Vorjahr geschuldete und zeitversetzt im Folgejahr ausgezahlte Bonusvergütung aufgeführt. Da Letztere 
erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses berechnet wird, kann auch die Vergleichsdarstellung folglich nur zeitversetzt 
erfolgen.
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Vermerk des unabhängigen 
Wirtschafts prüfers über die Prüfung 
des Vergütungsberichts nach § 162 
Abs. 3 AktG
An die H&R GmbH & Co. KGaA

Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der H&R GmbH & 
Co. KGaA, Salzbergen, für das Geschäftsjahr vom 
1.  Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 dar-
aufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 
Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht 
wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben 
wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten 
Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belan-
gen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungs-
berichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 
AktG unter Beachtung des Entwurfs eines IDW- 
Prüfungsstandards „Die Prüfung des Vergütungs-
berichts nach § 162 Abs. 3 AktG“ (IDW EPS 870 
(02.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Wirtschafts prüfers“ 
unseres Vermerks weitergehend be  schrieben. Wir 
haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforde-
rungen des IDW-Qualitätsmanagementstandards 
„Anforderungen an das Qualitäts management 
in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QMS 1 
(09.2022)) angewendet. Die Berufspflichten gemäß 
der Wirt schaftsprüferordnung und der Berufssat-
zung für Wirtschaftsprüfer/ vereidigte Buchprüfer 
einschließ lich der Anforderungen an die Unabhän-
gigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung der Geschäftsführung der 
 persönlich haftenden Gesell schafterin und 
des Aufsichtsrates
Die Geschäftsführung der persönlich haftenden 
Gesellschafterin und der  Aufsichtsrat sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Vergütungs berichts, 
einschließlich der dazugehörigen Angaben, der 
den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Fer-
ner sind sie  verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als  notwendig erachten, um die Aufstel-
lung eines Vergütungs berichts, einschließlich der 

dazugehörigen An  ga ben, zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falsch  en Darstellungen aufgrund 
von dolo sen Hand lungen (d. h. Manipulationen der 
Rech nungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in 
allen wesentlichen Belangen die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, 
und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk 
abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durch-
geführt, dass wir durch einen Vergleich der im 
Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den 
in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben 
die formelle Vollständigkeit des Vergütungs-
berichts feststellen können. In Einklang mit § 162 
Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit 
der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der 
einzelnen Angaben oder die angemessene Dar-
stellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden 
 Darstellungen
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben 
wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht 
unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der 
Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzei-
chen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungs-
bericht irreführende Darstellungen in Bezug auf 
die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhalt-
liche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder 
die angemessene Darstellung des Vergütungsbe-
richts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine 
solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir 
verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. 
Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu 
berichten.

Hamburg, den 20. März 2023 

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Senger  Pritsch
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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III. Mitteilungen an die  Aktionäre 
und Informationen zur Durch führung 
der Hauptversammlung

1.  Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts 
(mit Nachweisstichtag nach §§ 123 
Abs. 4 Satz 2, 278 Abs. 3 AktG und 
dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptver-
sammlung anmelden und der Gesellschaft ihren 
Anteilsbesitz nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der 
Ge  sellschaft bis zum 16.  Mai 2023, 24:00  Uhr 
(MESZ), unter der nachfolgend genannten, für 
die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle (die 
“Anmelde adresse”) zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center

80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung hat in Textform (§ 126b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache zu erfolgen. Der 
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts muss in deutscher oder englischer 
Sprache durch einen von dem Letztintermediär 
ausgestellten Nachweis des Anteilsbesitzes in 
Textform (§ 126b BGB) gemäß § 67c Abs. 3 AktG 
erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss 
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung, also auf den 2. Mai 2023, 00:00 Uhr 
(MESZ) (der „Nachweisstichtag“), beziehen. Wir 
bitten die Aktionäre, die Anmeldung und die Aus-
stellung und Übermittlung des Nachweises des 
Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3 AktG frühzei-
tig zu veranlassen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme 

und der Umfang des Stimmrechts bemessen 
sich dabei ausschließlich nach dem Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Ver-
äußerbarkeit des Aktienbesitzes einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräu-
ßerung des Aktienbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; 
d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang 
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuer-
werbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. 
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 
Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der 
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung.

Nach Eingang der Anmeldung und des besonde-
ren Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversamm-
lung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere 
Aktionäre, die Anmeldung zur Hauptversamm-
lung möglichst frühzeitig vorzunehmen und nach 
Möglichkeit die Anmeldung und Übermittlung 
des Nachweises des Anteilsbesitzes auf elektro-
nischem Wege per E-Mail vorzunehmen. Die 
Eintrittskarte ist keine Teilnahmevoraussetzung, 
sondern dient nur der Vereinfachung der organi-
satorischen Abwicklung an der Einlasskontrolle 
am Tag der Hauptversammlung.

2.  Verfahren für die Stimmabgabe 
durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten, zum Beispiel durch einen Interme-
diär (z. B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsver-
einigung, durch Stimmrechtsberater oder einen 
sonstigen Dritten, ausüben zu lassen. Auch in 
diesem Fall ist eine ordnungsgemäße Anmeldung 
zur Hauptversammlung (wie unter vorstehend 
Abschnitt III.1 beschrieben) erforderlich. Bevoll-
mächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so 
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von die-
sen zurückweisen.
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2.1 Bevollmächtigung eines Dritten
Die Erteilung einer Vollmacht an einen Dritten 
und ihr Widerruf können entweder gegenüber der 
Gesellschaft oder gegenüber dem Bevollmächtig-
ten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegen-
über dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es 
eines Nachweises der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
jeweils der Textform (§ 126b BGB). Aktionäre 
werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht 
das Formular zu verwenden, das zusammen mit 
der Eintrittskarte übersandt wird. Besonderhei-
ten können bei der Bevollmächtigung von Inter-
mediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechts-
beratern oder und geschäftsmäßig Handelnden 
(§§ 135, 278 Abs. 3 AktG) vorliegen (siehe nach-
folgend Abschnitt III.2.2).

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft können per Post oder per E-Mail 
aus organisatorischen Gründen nur bis zum 
22. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang) unter 
der unter Abschnitt III.1 genannten Anmeldead-
resse erfolgen. Am Tag der Hauptversammlung 
sind die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft vor Ort auch an der Ein- und Aus-
gangskontrolle zur Hauptversammlung möglich.

2.2 Bevollmächtigung von Intermediären oder 
geschäftsmäßig Handelnden (§ 135 AktG)
Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär (z. B. 
ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere ge -
schäfts mäßig handelnde Person oder Institution 
i.S.v. § 135 Abs. 8 i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG erteilt 
wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht und 
ihr Widerruf nach den gesetzlichen Vorschriften 
nicht der Textform. Hier genügt es, wenn die Voll-
machtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüf-
bar festgehalten wird; sie muss zudem vollständig 
sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung 
verbundene Erklärungen enthalten. Intermediäre 
können zum Verfahren für ihre Bevollmächtigung 
eigene Regelungen vorsehen. Entsprechendes gilt 
für Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 
sowie Personen, die sich geschäftsmäßig gegen-
über Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts 
in der Hauptversammlung erbieten, es sei denn, 

derjenige, der das Stimmrecht ausüben will, ist 
gesetzlicher Vertreter, Ehegatte oder Lebenspart-
ner des Aktionärs oder mit ihm bis zum vierten 
Grad verwandt oder verschwägert. Aktionäre soll-
ten sich in diesen Fällen mit dem zu Bevollmächti-
genden über die Form der Vollmacht abstimmen. 
 
2.3 Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemel-
det haben, können auch die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigen. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im 
Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebun-
den aus. Vollmachten und Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
müssen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erteilt 
werden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter nehmen keine Aufträge zum Stellen von 
Fragen oder von Anträgen sowie zum Einlegen 
von Widersprüchen entgegen.

Für die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter kann das zusam-
men mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachts- 
und Weisungsformular verwendet werden. 

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter sowie ein Widerruf der Vollmacht und 
eine Änderung von Weisungen können per Post 
oder per E-Mail aus organisatorischen Gründen 
nur bis zum 22. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) 
(Zugang) unter der unter Abschnitt III.1 genann-
ten Anmeldeadresse erfolgen. Am Tag der Haupt-
versammlung können Vollmachten und Wei-
sungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangs-
kontrolle zur Hauptversammlung erteilt, geändert 
oder widerrufen werden.

Gehen schriftlich (d. h. per Post oder E-Mail) meh-
rere Vollmachten und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu, 
wird von diesen die zuletzt zugegangene als ver-
bindlich betrachtet. 
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Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung werden nach ordnungsgemäßer 
Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen 
mit der Eintrittskarte übersandt.

3.  Rechte der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1, 
278 Abs. 3 AktG

3.1 Recht auf Ergänzung der Tagesordnung 
nach §§ 122 Abs. 2, 278 Abs. 3 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
€  500.000,00 am Grundkapital, das entspricht 
195.583 Stückaktien, erreichen (die „Mindest-
beteiligung“), können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 
gemacht werden.

Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an die 
durch die Geschäftsführung vertretene H&R 
GmbH & Co. KGaA zu richten, wobei jedem neuen 
Gegenstand der Tagesordnung eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Es 
muss der Gesellschaft bis zum 22. April 2023, 
24:00 Uhr (MESZ) unter der nachfolgend genann-
ten Adresse zugehen:

H&R GmbH & Co. KGaA
– Geschäftsführung –
Neuenkirchener Str. 8

48499 Salzbergen

Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des 
§ 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3, Satz 4 i.V.m. 
§ 121 Abs. 7 AktG und § 70 AktG (jeweils i.V.m. 
§ 278 Abs. 3 AktG) verwiesen.

3.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127, 278 
Abs. 3 AktG
Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen 
einen Beschlussvorschlag von persönlich haf-
tender Gesellschafterin und Aufsichtsrat zu stel-
len sowie Wahlvorschläge zu Punkt 5 und Punkt 
6 der Tagesordnung zu machen. Etwaige Gegen-
anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG können der Gesellschaft ausschließlich 
an folgende Adresse übermittelt werden:

H&R GmbH & Co. KGaA
Investor Relations – HV 2023 

Neuenkirchener Str. 8
48499 Salzbergen

E-Mail: investor.relations@hur.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionä-
ren, die der Gesellschaft bis zum 8. Mai 2023, 
24:00  Uhr (MESZ), unter der vorgenannten 
Adresse zugegangen sind, werden  einschließlich 
des Namens des Aktionärs und einer etwaigen 
Be  gründung unverzüglich nach ihrem Eingang 
im Internet unter https://hur.com/de/ im Bereich 
In  ves toren – Hauptversammlung zugänglich ge-
macht. Gegenanträgen, nicht aber Wahlvorschlä-
gen, ist eine Begründung beizufügen. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse zugänglich 
gemacht. Eine Abstimmung über einen Gegen-
antrag bzw. Wahlvorschlag in der Hauptversamm-
lung setzt voraus, dass der Gegenantrag bzw. 
Wahlvorschlag während der Hauptversammlung 
mündlich gestellt wird. In der Hauptversammlung 
können mündliche Gegenanträge bzw. Wahlvor-
schläge auch ohne vorherige fristgerechte Über-
mittlung gestellt werden.

3.3 Auskunftsrecht nach §§ 131 Abs. 1, 278 
Abs. 3 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und 
Aktionärsvertreter von der persönlich haftenden 
Gesellschafterin Auskunft über Angelegenheiten 
der Gesellschaft verlangen, soweit diese Auskunft 
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunfts-
pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 
einem verbundenen Unternehmen und die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen 
sind in der Hauptversammlung mündlich im Rah-
men der Aussprache zu stellen.

4.  Hinweis auf die Internetseite 
der  Gesellschaft

Die Informationen nach §§ 124a, 278 Abs. 3 AktG 
zur Hauptversammlung, weitergehende Erläute-
rungen der Aktionärsrechte nach §§ 122 Abs. 2, 
126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG (jeweils 
i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG) sowie ergänzende Infor-
mationen zu dem Aufsichtsratskandidaten Herrn 
Dr. Hartmut Schütter finden sich auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://hur.com/de/ im 
Bereich Investoren – Hauptversammlung.

5.  Gesamtzahl der Aktien und Stimm-
rechte im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 

https://hur.com/de/
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€ 95.155.882,68. Es ist eingeteilt in 37.221.746 
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Haupt-
versammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der 
Stimm rechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Haupt versammlung beträgt somit 37.221.746 
Stimm rechte. Es bestehen keine unterschiedli-
chen Gattungen von Aktien. Die Gesellschaft hält 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung keine eigenen Aktien.

6. Informationen zum Datenschutz 
Bei der Anmeldung zur und der Teilnahme an der 
Hauptversammlung und der Erteilung von Stimm-
rechtsvollmachten erhebt die H&R GmbH & Co. 
KGaA personenbezogene Daten über den sich 
anmeldenden Aktionär und/oder die bevollmäch-
tigte Person. Die Datenerhebung erfolgt zu dem 
Zweck, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte 
in der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die 

H&R GmbH  & Co. KGaA verarbeitet die perso-
nenbezogenen Daten als Verantwortlicher gemäß 
den Bestimmungen der EU Datenschutz-Grund-
verordnung („DS-GVO“) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Einzelheiten zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten und den Rechten der 
Betroffenen gemäß der DS-GVO finden sich auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://
www.hur.com/de/investoren/datenschutz/. 

Salzbergen, im April 2023

H&R GmbH & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin 
H&R Komplementär GmbH

Die Geschäftsführung

https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/
https://www.hur.com/de/investoren/datenschutz/
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